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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0722/2010  Datum: 08.10.2010

Oberbürgermeister 

Verfasser: 10-Haupt- und Personalamt Az:  

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

04.11.2010 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

25.10.2010 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Ersatzwahlen für den Schulträgerausschuss 
 
Beschlussentwurf:  
 
Der Stadtrat wählt im Wege offener Abstimmung in den Schulträgerausschuss 
  
1. als ordentliches Mitglied für die Lehrervertretung der Förderschulen 

anstelle von 
 
Dr. Margit Theis-Scholz  Renate Schneider 
     Südallee 61 
     56068 Koblenz 

 
2. als stellvertretendes Mitglied für die Elternvertretung der Grundschulen 
 anstelle von 
 
 Renate Bouwens   Petra Franz 
      GS Rübenach 
      Am Mühlenteich 14 
      56072 Koblenz 
 
3. als ordentliches Mitglied für die Elternvertretung der IGS-Pollenfeld 

anstelle von 
 
Gabriele Bommes   Dr. Claudia Tamm 
     Sebastian-Bach-Straße 39 
     56075 Koblenz 

 
 
 
 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 



 Seite 2 von 2 aus Vorlage BV/0722/2010 

 
 
4. als stellvertretendes Mitglied für die Elternvertretung der IGS-Pollenfeld 

anstelle von 
 
Sonja Münch    Björn Weigand 
     Ammerink 6 
     56077 Koblenz 

 
Begründung:  
 
Zu 1.  

Aufgrund eines Wechsels von der Diesterwegschule (Förderschule) zur Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion kann Frau Dr. Theis-Scholz als Lehrervertretung der 
Förderschulen dieses Amt nicht mehr wahrnehmen. Stattdessen wurde seitens der 
Schulleitungen der Förderschulen Frau Renate Schneider als ordentliches Mitglied 
vorgeschlagen. 

 
Zu 2.  

Frau Bouwens hat ihr Mandat niedergelegt. Als Nachfolgerin schlägt der 
Gesamtelternbeirat Frau Franz vor. 

 
Zu 3. und 4. 

Frau Bommes und Frau Münch haben ihre Mandate niedergelegt. Der 
Schulelternbeirat der IGS Koblenz schlägt die im Beschlussentwurf genannten 
Persönlichkeiten für die Nachfolge vor. 

 
 
Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im 
Wege geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch 
abweichend von dem vorgenannten Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gültigen Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung 
erfolgt. 
 
 


